
Öffentliche Unternehmen in den Finanz- und Personalstatistiken 

Die Erweiterung des Berichtskreises mit Zahlen zum Personal der öffentlichen 
Unternehmen 1993 

Vorbemerkung 

Der Begriff „öffentliches Unternehmen" wird dann verwen
det. wenn die „öffentliche Hand" Träger, Besitzer oder 
Anteilseigner eines Unternehmens ist. Als „öffentliche 
Hand" werden die Gebietskörperschaften der staatlichen 
Ebene (Bund und Länder) sowie der kommunalen Ebene 
(Gemeinden und Gemeindeverbände) bezeichnet. 

Im Gegensatz zu den „öffentlichen" stehen die „privaten" 
Unternehmen. Folglich wird mit „Privatisierung" der Über
gang einer Unternehmensbeteili
gung von der „öffentlichen" Hand in 
„private" Hände beschrieben. Häufig 
wird jedoch von Privatisierung auch 
dann gesprochen, wenn ein Unter
nehmen - bei gleichbleibenden 
Besitzverhältnissen - nur eine Privat
rechtsform (nach dem bürgerlichen 
Recht) erhält, wie zum Beispiel bei 
der Umwandlung der öffentlich
rechtlichen Deutschen Bundesbahn 
in die Deutsche Bahn Aktiengesell
schaft. Zwar ist eine Privatrechtsform 
die Voraussetzung zur Privatisierung 
eines Anteilbesitzes und damit der 
Typisierung eines Unternehmens als 
„privat"; in der hier verwendeten 
Definition werden öffentliche Unter
nehmen jedoch nicht durch die 
Rechtsform bestimmt. 

men nur Angaben über die Ablieferungen an den staatli
chen oder kommunalen Trägerhaushalt vor - oder umge
kehrt über die Zuschüsse, die an solche Betriebe gegeben 
wurden. 

Das Finanzstatistikgesetz von 1960 sah auch schon die 
Erfassung des Personals vor, jedoch nur jenes der Gebiets
körperschaften. Daher wurden zwar Angaben über die 
Beschäftigten der Eigenbetriebe als kommunales Personal 
erhoben, nicht aber über die Beschäftigten der in rechtlich 
selbständiger Form betriebenen Unternehmen. 

Das Gesetz zur Änderung des Geset
zes über die Finanzstatistik vom 12. 
Juli 1973 machte nun nicht mehr nur 
die Eigenbetriebe berichtspflichtig, 
sondern alle Einrichtungen und 
Unternehmen, für die „Sonderrech
nungen nach dem Eigenbetriebs
recht" geführt werden, das heißt 
auch die Betriebe, die in Anlehnung 
an das Eigenbetriebsrecht organi 
siert sind (sogenannte Nettoregiebe
triebe). Gleichzeitig erweiterte die 
Novelle den Berichtskreis der Perso
nalstandstatistik. Nun werden auch 
hier - wie in der Finanzstatistik -
Unternehmen in rechtlich selbständi
ger Form erfaßt. 

Entwicklung der Rechts
grundlagen der Finanz
und Personalstatistiken 

Mit dem Gesetz über die Finanzstati
stik vom 8. Juni 1960 wurde die 
Rechtsgrundlage für eine einheitli-

Der Autor: Dipl.-Vol~~wirt Gregor Schlick ist Refe
rent im Referat „Offent/iche Finanzwirtschaft" 
des Statistischen Landesamts Baden-Württem
berg. 

Im neugefaßten Gesetz über die 
Finanzstatistik vom 11 . Juni 1980, 
das die Regelungen des 1. Statistik• 
bereinigungsgesetzes vom 14. März 
1980 enthielt, war eine Abschneide
grenze festgelegt, die Unternehmen 
von der Finanzstatistik ausnahm, 
deren Bilanzsumme einen bestimm· 
ten Wert unterschritt. 

che Finanzstatistik in der Bundesrepublik Deutschland 
geschaffen. Es löste die bis dahin geltenden, noch auf die 
Verwaltungen des Vereinigten Wirtschaftsgebiets vor 
Gründung der Bundesrepublik zurückgehenden Rechtsnor
men ab und knüpfte an reichseinheitliche Regelungen vor 
dem Zweiten Weltkrieg an. Dabei wird der Finanzstatistik in 
erster Linie die Aufgabe zugewiesen, einen Überblick über 
Ausmaß und Zusammensetzung der öffentlichen Einnah
men und Ausgaben zu schaffen. Das neue Gesetz sah erst
mals eine Statistik auch für die „Finanzen der staatlichen 
und kommunalen Einrichtungen und wirtschaftlichen 
Unternehmen, die als Eigenbetriebe oder in rechtlich selb
ständiger Form betrieben werden", vor. Erfaßt werden soll
ten jährlich Daten der Bilanzen und der Gewinn- und Ver
lustrechnungen. Bis dahin lagen für die Eigenbetriebe und 
die in rechtlich selbständiger Form geführten Unterneh-
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Die Statistikbereinigungsverordnung 
vom 14. September 1984, aufgegangen im 2. Statistikber
einigungsgesetz vom 19. Dezember 1986, beschränkte die 
Finanz- und Personalstandstatistik bei wirtschaftlichen 
Unternehmen auf die Bereiche Versorgung, Entsorgung 
und Verkehr. Diese gesetzliche Beschränkung bedeutete 
aber in der Praxis eine Erweiterung des Berichtskreises, da 
zuvor nur Versorgungs- und Verkehrsunternehmen erfaßt 
wurden. 

Das novellierte Finanz- und Personalstatistik
gesetz von 1992 

Zunehmend wurden einzelne Betätigungsfelder der öffent
lichen Hand finanzwirtschaftlich aus den staatlichen und 
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kommunalen Haushalten .a1,1sgegliedert und in Soncler
haushalte mit kaufmännische·111 Rechnungswesen über
führt. Veranlaßt wurde die „Fluchtaus dem Budget" durch 
den ·wunsch, .. Leistungsaufgaben der 6ffentlichen Verwal'
tung, die iin Gegensatz zu hoheitlichen Aüfgaben teilweise 
unternehmerischen Charakter haben, mit adäquaten Orga
nisations- und Handlungsformen .zu erfüllen. Eine besons 
dere Rolle spielt-dabei das Bestreben, betriebswirtschaft
liche Methoden anzuwenden. 

Soweit diese Sonderhaushalte ihre Aufgaben außerhalb 
der Bereiche Versorgung, Entsorgung und Verkehr hatten, 
die Bilanzsumme unter der Abschneidegrenze lag, oder 
soweit sie-- bei rechtlich üriselbständigen Formen - nic_ht 
nach dem Eigenbetriebsrecht geführt: wurden, waren sie 
keine Erhebungseinheiten der.Statistik. Dadurch wurde das· 
statistische Bild der öffentlichen Finanz- und Personalwiit
schaft zunehmend_ l üc~Eln haft. 

Diese Entwicklungen legtE!_n E'!ine Ändening der Rechtsvor
schrift nahe, mit dem Ziel, sämtliche Betriebe und Unter" 
nehmen der öffentlichen Hand in die Finanz- und Personal
statistiken einzubeziehen. Mit dein•Gesetz über die Statist,-- . . . 

ke_n der·öffentlichen Finanzen und des Personals im öffent-
lichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz -
FPStatG) vom 2-1. Dezember ·1992 .wurden die Vörausset~ 
z..1mgen für ein~n weitgefäßten BE!richtskreis geschaffen. 
Das„novellierte Gesetz, das nun,auch den;Bezug zur Perso0 

nalstatistik im Namen trägt,. hob die Beschränkung der 
Finanz- und Peri:;onalstancJstatistlk :auf'Versorgungs-; Ent
sorgungs- und Verkehrsunternehmen wieder auf. Außer
dem entfielen·die Ä.bschneidegienzen, so daß nun Unter
nehmen unabhängig von ihrer Größe erfaßt werden kön° 
rieri. Den ISreis der Erhebungseinheiten „öffent[iche: Unter
nehmen" bestimmt das Gesetz. wie im nac;hfo/genden 
Kasten wiedergegeben. 

Während nach den Gesetzen-von 1973, 1980 und .1986,nur 
Einrichtungen und wirtschaftliche l:Jnternehinen berichtJ;_
pflichtig waren, für die „Sonderrechnungen nach dem 
Eigenbetriebsrecht gefQhrt" werden, ·sind nach § 2 Abs. 1 
Nr, 10 FPStatG nun „Sonderrechnu11gen" ohne Ein' 
schränkung berichti:;pflich_tig. Das·,l;>edeütet, daß ]etzt o~ne 
Ausnahme alle von den staatlichen und kommunalen 
Kameralhaushalten getrennten Fonds, Einrichtungen unä 
Unternehmen Erhebungseinheite_n derStatisti~ sirid,,Dab_ei• 
handelt es sich um die rechtlich unselbständigen Betriebe 
des Landes .(Betriebe nach § 26 der Landeshaushalts
ordnung) sowie der Gemeihd_en bzw. der Gemeindever
bände (Eigenbetriebe und ähnliche). Kennzeichen dieser 
Betriebe ist·jewei.ls ein gesondertes-kaufmännisches Rech' 
nungswesen. Rechtlich ·unselbständige Unternehmen des 
Bundes bleiben in dieser Erörten'1rig auf!geklam,mert. Für 
ihre statistische Erfassung ist ·das Statistische Bundesamt 
zuständig. 

Die ~öm Gesetz_ geförderte 'Erfassung von „rechtlich selb
ständigen" Fonds; Einrichtungen und l:Jnternehmen bezieht 
sich zum einen auf juristische Personen des öffentlichen 
Rechts. Anstalten, Körperschaften Lind Stiftungen werden 
jedoch nur dann als Erhebungseinheiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 
10 FPStatG ~lassifiziert, wenn sie eine Unte~nehmenseigen" 
schaft haben-und .wenn sie.nicht-zu den Erhebungseinheiten 
·nach Nr. 1 bis Nr. 9 des § 2 Abs. 1 FPStatG gehören. 

Zl! den „recntlich" selbständigen Unterneh_meil" gehören 
des.weiteren die juristischen Personen des privaten·Rechts. 
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Finanz~ und Person~lstatistik
gesetz - FP$t~·tG 

§ 2 Erhebungseinheiten 

(1) Die Statistiken erstrecken sich aUf die Finanzwirt-
schaft und (!as Personai -

1. des Bundes ... , 

2. der Länder; 

3 •. der Gef!ieinden und Geineindever~ände, 

4. der Zweckverbände ... , 

5 .. [Sözialversicherungsträgerl 

6. [Post und Eisenbahn] 

7. ,[Fors_chungsein~ichtungen] 

8. [Deutsche Bundesbank und Anstalten, Körper
schaften und .. Stiftungen mit Dienstherrnfähigkeitl 

9. [Krankenhäuser]' 

10. der sonstigen s_taatlichen u·nd lcommunalen 
Fonds, Eimichtunge~ und wirtschaftlichen Unter
nehmen, für die Sonderrechnungen geführt oder· 
die 'in rechtlich selbständiger Form betrieben 
w_e·rden, .... 

.-. .;, 

(3) Sra.itliche und kommunale Fonds, Einrichtungen 
und wirtschaftliche Unternehmen in · rechtlich selb
ständiger: form gehören nur zu qen Efhebungsein
heite_i'!, w~nil:q,ie in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 genan~ten j!Jri
st-ischen Personen unmittelbar oder mittelbar mit 
.mehr als 50Nom Hundert des Nennkapitals· oäer'des, 
Stimmrechts beteiligt sind .... 

In. Baden°Württemberg kommen. a~s dieser Rubrik,_Aktien
gesellschaften, Gesellschaften rriit beschränkter Haftung 
sowie eingetragene· Vereine. vor. Fü'r: die Abgrenzung von 
Unternehmen mit gemischtwirtschaftlichen Beteiligungs
verhältnissen, wenn'alsci neben.der öffentlichen Harid auch 
Private-betefiigtsind, legt§ 2-Abs. 3 FPStatG,die Regel fest; 
daß ein Unternehmen dann berichtspflichtig ist, wenn der 
Bund, die Länder od,er die. Kommunen einsc~ließlich ~er 
Zweckverbände mehr als 50 vom Hundert des Nennka
pitals oder der. Stimmrechte •besitzen. Auch wenn die 
öffentliche Hand än _Unte_rnehrrien n·l!r'mlttelbar beteiligtist 
- und'zwar ~ber an_dere berichtspflichtige Unternehmen,-, 
sind•diese in die Statistik.einzubeziehen. 
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Im Rahmen der Berichtskreisabgrenzung hat sich heraus
gestellt, daß vereinzelt Gemeinden Gesellschafter von 
Offenen Handelsgesellschaften und bürgerlichen Gesell
schaften sowie Kommanditisten oder Komplementäre von 
Kommanditgesellschaften sind. Diese Unternehmen sind 
keine juristischen Personen, also rechtlich unselbständig. 
Sie,werden jedoch als „Sonderrechnungen" in die Statistik 
einbezogen. Die SO-Prozent-Regel, die sich nach dem 
Gesetzeswortlaut nur auf „rechtlich selbständige"· Formen 
bezieht, wird hier sinngemäß angewandt. 

Von der in diesem Beitrag ausschließlich diskutierten 
Berichtspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 FPStatG (Berichtskreis 
„öffentliche Unternehmen") sind folgende Einrichtungen 
mit Unternehmenscharakter ausgenommen (in Klammern 
die Zugehörigkeit zu den anderen Berichtskreisen nach § 2 
Abs. 1 FPStatG): Zweckverbände (Nr. 4); Sozialversiche
rungsträger (Nr. 5); die Bundes-Sondervermögen Bahn und 
Post (Nr. 6); Forschungseinrichtungen (Nr. 7); Anstalten, 
Körperschaften und Stiftungen mit Dienstherrnfähigkeit 
(Nr. 8). Schließlich sind öffentliche Krankenhäuser jeglicher 
Rechtsform Einrichtungen nach Nr. 9. Für alle die in Nr. 1 
bis Nr. 10 des§ 2 Abs. 1 FPStatG aufgeführten Erhebungs
einheiten sieht das Gesetz jeweils besondere Finanz- und 
Personalstatistiken vor. 

Daneben sind bestimmte öffentliche Unternehmen, die 
gru~dsätzlich Erhebungseinheiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 
FPStatG sind, von Berichtspflichten befreit. So werden die 
Finanzdatei:,. der Spar~assen und der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten nicht erfaßt, da sie von anderen Stellen 
statistisch aufbereitet und veröffentlicht werden. Ob jedoch 
die Personalstandstatistik bei diesen Unternehmen, die als 
Anstalten des öffentlichen Rechts in der Trägerschaft der 
Gebietskörperschaften stehen, durchzuführen ist, ist noch 
offen. 

Ganz von der Statistik ausgenommen bleiben öffentliche 
Beteiligungen mit Sitz im Ausland, da sie sich außerhalb 
des Geltungsbereichs des FPStatG befinden. Noch nicht 
abschließend gelöst ist die Frage, ob die Tochterunter
nehmen der Sparkasse_n, Rundfunkanstalten und Aus
landsunternehmen (soweit diese im Inland sind) ihrerseits 
wiederum als mittelbare Beteiligungen der öffentlichen 
Hand berichtspflichtig sind. 

Bilanz-, Personalstand- und Schuldenstatistik 

Die im FPStatG angeordneten Statistiken, die sich auf die 
öffentlichen Unternehmen in der Abgrenzung nach § 2 Abs. 
1 Nr. 10 in Verbindung mit Abs. 3 erstrecken, sind die 
Bilanzstatistik nach § 3 Abs. 7, die Personalstandstatistik 
nach § 6 sowie - als neues Erhebungsprogramm für den 
Kreis de, öffentlichen Unternehmen - die qchuldenstatistik 
nach § 5 FPStatG. 

Die Personalstandstatistik nach § 6'FPStatG erfaßt jährlich 
Daten über alle in einem Dienst- oder Arbeitsvertragsver
hältnis stehenden Beschäftigten der Gebietskörperschaf
ten, Zweckverbände, Sozialversicherungen und anderer 
juristisc_he, Pers_onen des öffentlichen Rechts. Die Beam
ten, Angestellten und Arbeiter dieser Dienstherren bzw. 
Arbeitgeber sind Personal des öffentlichen Dienstes. Dazu 
gehören die Beschäftigten bei rechtlich unselbständigen 
Unternehmen (Eigenbetriebe untj ähnliche). Die Aufberei-
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tung der Personalstandsdaten des öffentlichen Dienstes 
zum 30. Juni 1993 ist noch nicht abgeschlossen, da infolge 
einer Erweiterung des Erhebungsprogramms durch die 
Gesetzesnovelle die bundeseinheitlichen Aufbereitungs
programme geändert werden mußten und erst spät zur 
Verfügung standen. 

Das Personal von rechtlich selbständigen öffentlichen 
Unternehmen, das, sofern eine privatrechtliche Form vor
liegt, nicht zum öffentlichen Dienst gehört, wird ·mit einem 
verkürzten Erhebungsprogramm erfaßt (vgl. § 6 Abs. 3 
FPStatG). Für diesen Teil der Personalstandstatistik ist 
kennzeichnend, daß nicht Merkmale über jeden Beschäftig
ten, sondern nur Angaben über die Struktur der gesamten 
Belegschaft erfragt werden, wie zum Beispiel „Anzahl der 
vollzeitbeschäftigten Angestellten". 

Personalstand bei öffentlichen Unternehmen 
1993 

Im folgenden werden Ergebnisse der Personalstandstati
stik zum 30. Juni 1993 der rechtlich selbständigen Unter
nehmen wiedergegeben. 

In die Statistik wurden 472 privatrechtliche Unternehmen 
sowie 12 juristische Personen des öffentlichen Rechts ein
bezogen. Von den insgesamt 484 Unternehmen waren 44 
in Trägerschaft bzw. im mehrheitlichen Besitz des Landes, 
die anderen 440 Unternehmen gehörten zum kommunalen 
Einflußbereich. 

Insgesamt beschäftigten die öffentlichen Unternehmen in 
Baden-Württemberg 55630 Personen, davon 12710 die 
Landesunternehmen und 42920 die kommunalen Unter
nehmen. Die Zahl der in die Erhebung einbezogenen Unter
nehmen sowie deren Beschäftigte, unterteilt nach Vollzeit
und Teilzeitbeschäftigung sowie nach Angestellten- und 
Arbeiterstatus, ergänzt um die Zahl der weiblichen 
Beschäftigten und der Auszubildenden, gibt die Tabelle 
wieder. 

Im Vorjahr wurden nur 54 Unternehmen erfaßt. Die Aus
weitung des Berichtskreises zum 30. Juni 1993 ist auf den 
oben beschriebenen Wegfall der Beschränkung auf Versor
gungs-, Entsorgungs- und Verkehrsunternehmen und der 
Abschneidegrenzen zurückzuführen. Um einen Vergleich 
mit dem Vorjahresergebnis zu ermöglichen, wird in der 
Tabelle der Personalstand am 30. Juni 1993 der 54 Unter
nehmen wiedergegeben, die schon 1992 berichtspflichtig 
waren. Bei ihnen waren 1993 insgesamt 33952 Personen 
gegenüber 33600 im Vorjahr beschäftigt. Die neu in den 
Berichtskreis aufgenommenen 430 Unternehmeh beschäf
tigten 21678 Personen und wiesen damit im Vergleich zu 
den bisherigen Berichtsstellen im Durchschnitt deutlich 
weniger Personal auf. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß der BeriChtskreis 
der öffentlichen Unternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 
FPStatG noch nicht vollständig abgegrenzt ist. Neben. noch 
zu klärenden Berichtspflichten bei einzelnen mittelbaren 
Beteiligungen ist die Befragung von Unternehmen nach 
Anteilseignern und Beteiligungen zur Feststellung der 
Berichtspflicht noch nicht abgeschlossen, auch weil sich 
gezeigt hat, daß die Angaben der Kommunen über ihre 
Beteiligungen nicht immer vollständig waren. Außerdem 
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Tabelle 
Personal der rechtlich selbständigen öffentlichen Unternehmen in Baden-Württemberg am 30. Juni 1993 

Und zwar 

Unternehmensträger 
Anzahl der Beschäftigte 

1 Auszubildende : 

Umfang des Beschiiftigungsverhähnisses 1 
Art"des Dienstverhähnisses 

Unternehmen insgesamt 
weiblich 

VZ" 1 T1 21 1 T2" 
1 

Angestellte 1 Arbeiter 

Land und Kommunen 
zusammen ........... 484 55630 15988 1921 49401 4903 1326 30228 25402 

Überwiegend das Land - - .. 44 12710 3809 368 11230 1232 248 6810 5900 

Überwiegend die 
Kommunen . . . . . . . . . . 440 42920 12179 1553 -~171 3671 1078 23418 19502 

Nachrichtlich: 

Unternehmen, die bereits am 
30. Juni 1992 berichtspOichtig 
waren 

Land und Kommunen , , , , , 54 33952 6240 1139 32350 1343 259 15938 18014 

Dagegen am 30. Juni 1992 . , , 54 33600 6002 1194 32121 1220 259 15512' 18088 

"Vollzeitbeschäftigte. - "Teilzeitbeschäfligte mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Wochenarbeitszeit. - "Teilzeitbeschäfligte mit wenige_r_als der Hälfte der regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit. 

werden neue odef·geänderte Beteiligungsverhältnisse bis
her nicht dem Statistischen L.andesamt automatisch mitge
teilt, so daß auch deswegen Lücken im Berichtskreis beste
hen können. 

Neben der Personalstandstatistik sind die öffentlichen 
Unternehmen Berichtsstellen der Bilanzstatistil< sowie der 
Schuldenstatistik. Die in § 3 Abs. 7 FPStatG geregelte 
Bilanzstatistik erfaßt jährlich Daten der Bilanz, der Gewinn
und Verlustrechnung, des Anlagennachweises sowie der 
Behandlung des Jahresergebnisses. Das ausgeweitete 

Erhebungsprogramm dieser Statistik erfaßt erstmals die 
Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre, die im Jahr 1993 
endeten. Die Erhebung wird zur Zeit durchgeführt. 

Die Schuldenstatistik nach § 5 FPStatG, in ;die nun auch die 
öffentlichen ·unternehmen einbezogen werden, erfaßt' erst
mals zum Stichtag 31. Dezember 1993 den Stand de·r Schul
den sow,ie die Schuldenaufnahm_en i.J,nd -tilgung.eri im lau
fe des Jahres. Erste Ergebnisse stehen in Kürze bereit, 

. . 

Gr~gor Schlick 

Schriftenreihe "Statistik von Baden-Wyrttemberg11 

Band 458 
Energieversorgung und -verbrauclh 

1980 bis 1990 

Die Energieversorgung steht schon seit Jahren im Zeichen des Strukturwandels. Diese Entwicklung .wird 
durch deutliche Verschieb~ngen zwischen den.Energieträgern.gekennzeichnet. 

Die vorliegende Veröffentlichung enthält nach Verbrauchergruppen und Energieträgern gegliederte 
Verbrauchsdaten, Angaben zur Kapazitätsentwicklung in der Energiewirtschaft sowie einige für den 
Energieverbrauch relevante Rahmendaten. Hauptzweck ist weniger die aktuelle Information als viel
mehr die Bereitstellung von Daten für l~gerfristige Analysen. 
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